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Satzung
des Fördervereins der Heinrich-Hansjakob-Schule e.V.

Name. SiE. Geschäftsiahr

Der Verein führt den Namen Förderverein Heinrich - Hansiakob - Schule e.V.

Der Verein hat seinen Sitz in Waldshut-Tiengen, Johannisplatz 1

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Verein soil in das Vereinsregister eingetragen werden'.

Zweck des Vereins

Der Verein betreibt die Förderung der pädagogischen Arbeit der Heirrrich-Hansjak.cb-S<;hultl.

Der Satzungsnrueck wird insbesondere verwirklicht durch Beschaffurg von Mittetr rlurch Bei-

träge, Spenden sowie durch Veranstaltungen, die der Werbung für c en gefördertert Zweck

dienen. ( Bei rJer Förderung von Baumaßnahmen kann auch die un,rntgeldliche l{ilfe und LJn-

terstützung Satzungszweck sein. )

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zruecker.

Mittel des Ven:ins dürfen nur für den satzungsgemäßen Zweck verw:ndet wendert. Die Mit-

glieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitlllieder auch kerine

ionstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Aussche den c,der bei

derAuflösung des Vereins für ihre Mitgliedschaft keinerlei EntschäCigung.

Es darf keine lPerson durch Ausgaben, clie dem Zweck des Vereins fremd sind, oclerr durch

unverhältnismäßig hohe Vergütung begi,instigt werden'

Der Verein ve.folgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke i.S. des Attschnitts ,,Steuerbe-

günstigte Zwecke" der Abgabenordnung (S 51 ff AO). Er ist ein Förderverein i.S. rron $ 58

Nr. 1 AO, der seine Mittel ausschließliclr zur Förderung der in $ 2 Akrs. 1 der Satzung ge-

nannten steuerbegünstigten Einrichtung des öffentlichen Rechts verrendet.

Mitqliedschalft

Mitglieder können durch schriftlichen Antrag, über den der Vorstand entscheid€t, rrv.t6..'

- alle an der Arbeit der Heinrich-Hansjakob-Schule interessierten u rd den Zwecl< des

Vereins unterrstützenden natürlichen urrd juristischen Personen.

Die Mitgliedschaft endet:

- bei natürlichen Personen durch Tod,

- beijuristisc;hen Personen durch Verh"rst der Rechtsfähigkeit,

- durch Austritt,

- durch Streichung,

- durch Auss;chluss.
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(3) Der Austritt ist zum Ende eines Schuljahres (30. 08.) zulässig. Die Austrittserklärultg muss

mindestens 3 Monate vorher schriftlich a@egeben sein.

(4) Die Streichung eines Mitglieds kann erfolgen, wenn es mit der Erfüllung seiner
Beitragsverpflichtungen für ein Beitragsjahr länger als 3 Monate nach dessen Ablauf in Veruug

ist. Über die Streichung entscheidet der Vorstand.

(5) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es durch sein Verhalten die lntere'ssen des

Vereinj nachclrücklich verletzt; über den Ausschluss entscheidet der Vorstand naclt Anrörungl

des Betroffenen.

(6) Der Vorstand kann Ehrenmitglieder ernennen.

(7) Die Mitglieden/ersammlung kann Ehrenvorsitzende berufen.

(8) Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird im Satzungstext auf die weillliche Form vezicl'rtet.

S 4 Mitqliedsbeitnäqe

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags wird lom
Vorstand festgelegt. Der Beitrag wird zum 01. 09. eines jeden Schuliahres fällig. Die

Vorstandschatt kann den Beitrag im Einzelfall ermäßigen'

(2) Bei Beitritt während des laufenden Geschäftsjahres wird der volle Mitgliedsbeitrag lällig.

(3) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet we'clen. Die

Mitglieder erhglten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Den Vorstandr;mitgliedern werden lediglich nachgewiesene Aufwendungen src1slf€t.

(4) BeiAustrittsirrd keine Beitragsrückerstattungen möglich'

S 5 Orsane des \rereins

Organe des Vereins sind:

- der Vorstand,

- die Mitgliederversammlung (MV).

S 6 Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus:

- dem 1. Vorsitzenden,

- dem stellvertretenden Vorsitzenden,

- dem Schriftführer,

- dem Schatzrneister,

- Beisitzern (nrindestens 2 / höchstens 4).

(2) Kraft ihres Amtes sind der jeweilige Schulleiter oder sein Stellvertreter als stellvertteterrder
Vorsitzender und der Vorsitzende des Eilternbeirates als Beisitzer M tglieder des'y'crstandes'

(3) Die übrigen Mitglieder des Vorstands werrden von der Mitgliederversilmmlung für die Dauer

von 2 Jahren lläwählt. Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt bis zu seiner Wiederwahl
geschäftsführend im Amt.
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Scheidet ein tttlitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, l<ann der Von;tand für ciie
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen ein Ersatzmitglied berufen.

(4) Der Verein wid durch den 1. Vorsitzenden und den stellvertretender Vorsitzenden jeweils m t
Einzelvertretungsrecht, vertreten.

S 7 Die Zuständiokeit des Vorstandes

(1) Der Vorstand ist in ehrenamtlicher Tätigkeit für alle Angelegenheiten des Vereins z.tstärdig,
tf soweit sie nicht durch die Satzung der tVlitgliederversammlung vorbehalten sind.

Er hat vor allem folgende Aufgaben:

- Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tager;ordnung,

- Einberufung der Mitgliederversammlung,

- Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,

- Wahrnehmung der Aufgaben gemäß $ 2 der Satzung,

- Erstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr. Kassenführung, Erstellurg des
Jahresberichts.

(2) Der Vorstand beschließt grundsätzlich in Sitzungen. Zu den Sitzungern ist schriftlich untar
Beachtung eirrer Mindestfrist von 3 Tagen durch den Vorsitzenden oler den stellvertretandt:n
Vorsitzenden r:inzuladen. Zu Sitzungen lst unverzüglich einzuberufen, wenn ntindestens
2 Vorstandsmitglieder dies verlangen.

(3) Beschlüsse des Vorstands werden mit S,timmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmenglei:ltheil
entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden.

(4) Ein Beschluss des Vorstands kann auch schriftlich oder fernmündliclr gefaßt werden, wenn
kein Vorstandrsm itglied widerspricht.

(5) Der 1. Vorsitzende leitet die Sitzungen und beruft sie ein. Bei desserr Verhinderurg tritt an
seine Stelle der stellvertretende Vorsitzende.

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 4 Mitglieder, darunter der Vorsitzende orler
der stel lvertretende Vorsitzende, anwesend si nd.

(7) Über die Sitzung des Vorstands ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom l.Vorsitzendern utrd
dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

S I Mitqliederversammluns (MV)

(1) Jedes Mitgliecl hat eine Stimme. Die Mitgliederversammlung kann Giiste zulasser.

(2) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Wahlder llitglieder des Vorstands,

- Wahl von l2 Kassenprüfern für die Dauer von 2 Jahren,

- Entgegennahme des vom Vorstand erstellten Jahresberichts und des Hausha ttiplanes,

- Entlastung des Vorstands,

- Beschlussfassung über Anderung der Satzung und über die Aufk)sung des V€,n3ins,

ln Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Vorstands fallen, kann die
M itg I iederversam m I u ng E m pfeh I u ngen besch I ießen.
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Einberufunq und Besch|ussfassuns der Mitgliederversa l

Einmal im Jahr findet eine Mitgliederversammlung statt. Sie wird durr:h den 1. Vorsiitzenden,
beidessen Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden, nindestens 2 Wochen
vorher durch Elekanntgabe der Tagesorclnung schriftlich einberufen.

Der 1. Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der stellvertetende Vorsitzende, karn eine
außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Er ist hiezu verpflichtet, welltl 1/3,der
Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich verlangt.

Die Mitglieder/ersammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verrhinderung von dem
stellvertetendetn Vorsitzenden, geleitet. lm Falle der Verhinderung berider wählt diei

Mitgliederversammlung einen Versamm lungsleiter.

(4) Bei den Wahlen des Vorstands wird die'Versammlungsleitung für die Dauer des VV,ahlgiangsi

und der mit der Wahl verbundenen Auss,prache einem Wahlausschuss übertragell.

(5) Wahlen müssr;n geheim durchgeführt werden, wenn ein Mitglied diet; verlangt.

(6) Hat im 1. Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen gü ltigen Stimmetr erreicht,
findet eine Stir:hwahlzwischen denjenigen Kandidaten statt, die die lleiden höchs'le,n
Stimmenzahlen erreicht haben.

(7) Die Mitglieder/ersammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Zur Änderurg der
Satzung ist eine Mehrheit von2l3, zur Auflösung des Vereins eine Mehrheit von 3/,t der
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

(8) Die Mitgliederr'ersammlung ist, unabhängig von der Anzahl der erscltienenen Mitglieder
beschlussfähig.

(9) Über die Wahlen und Abstimmung der lvlitgliederversammlung ist eirre Niederschrift
anzufertigen, die von dem jeweiligen Versammlungsleiter und dem Schriftführer z.t
unterzeichnen ist. Diese muß enthaltdn:

Ort und Zeit drar Versammlung, den Namen des Versammlungsleiters, die Zalil der
erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung und die einzelnen Wahl- und
Abstim mungsr:rgebnisse.

(10) Jedes Mitgliecl kann bis spätestens 1 Woche vor dem Tag der Mitglierderversammlung bei dern
Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nach':räglich auf die
Tagesordnung gesetzt werden. Der Vers;ammlungsleiter hat zu Begiltn der
Mitgliederversamm lung die Tagesordnultg entsprechend zu ergänze r.

S 10 Auflösunq ders Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt auf Beschluss der Mitgliederversarnmlung auf eilter eigerts
zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wergfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vetnög;en iln
die Stadt Waldshut-Tiengen, die es der lleinrich-Hansjakob-Schule für ihre Zweel'.e, zur
Verfügung stellt.

Die Satzung wurde am 14.12.2000 errichtet.
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Der Verein wurde am 07. Mai 2002

in das Vereinsregister eingetragen.

Amtsgericht Waldshut-Tiengen

- Registergericht -

Die Urkundsbeamtin der

Br63enaf,rstelle des Amtsgerichts
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